
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/4/18 2Ob237/01v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.2002

Norm

ABGB §1325 E

ABGB §1416

Rechtssatz

Schmerzengeldforderungen sind gegenüber anderen Schadenersatzforderungen im Sinne des § 1325 ABGB für den

Schuldner nicht beschwerlicher; umgewidmete Teilzahlungen des Schädigers sind daher auf die

Schadenersatzforderungen gleichzeitig anzurechnen (so schon ZVR 1988/66).
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